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598 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (VI~GP .) 

14. 6. 1952. 

Re~ierungsv,orlage., ' 

Bundesgesetz vom 1952, be-
treffend Maßnahmen hinsichtlich 'der arbeits­
rechtlichen Gleichstellung der Volksdeutschen 

mit inländischen Dienstnehmern. 

. Der Nationalrat hat beschlossen: 

'stehenden 'allgemeinen 'Vorschriften 'über aUs­
ländische Arbeitnehmer erforderlich. 

(2) Die Grundsatzbestimmung des Abs.l gilt' 
nicht ,flir Volksdeutsche, -die: erst· nach dem' 
31.. De,zember 1951 in das Gebiet der Republik 
Osterreich eingereist sind, mit Ausnahme' der 
~us eier Kriegsg~fangenschaft' entlassenen 'Per-
sonen• 

§ 1. Zur Ausübung einer unselbständigen Be­
schäftigung durch Personen deutscher Sprachzu­
gehörigkeit, die staatenlos sind oder deren '(3) :Die ,Grundsatzbestimmung des' Abs. 1 tritt 
Staatsangehörigkeit ungeklä~t ist (Volks deut- den L~ndern gegenüber für die Ausführungsge­
sche), ist, soweit nicht § 2 anzuwenden ist, weder setzgebung sofort, im übrigen in jedeJ;ll Bundes­
eine Beschäftigungsgenehmigung noch eine Ar- ,land gleichzeitig mit derP im betreffenden Bun-

, beitserlaubnis nach den bestehenden allgemeinen' ,desland erlassene~ Ausführungsgesetz in Kraft. 
Vorschriften über ausländische Arbeitnehmer er- (4) Die 'A~~führungsgese'tze der Bundesländer:., 
forderlich. Dies gilt nicht für Volksaeutsche, die sind binnen sechs Monaten, vom Tage der Kund~ 
erst nach dem 31. Dezember 1951 in das Gebiet ~achung die~es. Bundesgesetzes an gerechnet, zu 
der Republik Osterreich eingereist sind, mit erlassen. 
Ausnahme der aus der Kriegsgefangenschaftent~ § '3. (1) Mit der Vollziehung der Vorschriften 
lassenen Personen. 

§ 2. (1) (Grundsatzbestimmung.) Zur Aus­
übung einer unselbständigen Beschäftigung durch 
Personen deutscher Sprachzugehörigkeit, . die 
staatenlos sind oder deren Staatsangehörigkeit 
ungeklärt ist (Volksdeutsche), ist, soweit hiefür 
die auf t Grund des Landarbeitsgesetzes, BGBl. 
Nr., 140/1948, erlassenen Landesausführungsge-: 
setze gelten, weder eine Beschäftigungsgenehmi­
gung noch eine Arbeitserlaubnis nach den be-

des § 1 ist das Bundesministerium für, soziale 
Verwaltung im Einvernehmen' mit, den b'etei~ 
ligten Bundesministerien betraut. ' 

(2) Mit de~ Wdhrnehmung der dem 'Bund 'ge­
mäß Artik'el15 Absatz 8 des Bundes-Verfassungs<­
gesetzes in: der Fassung von 1929 zustehep,den 
,Rechte ist hinsichtlich des § 2 das Bundesmini­
sterium für Land- und Forstwirtschaft im Ein­
vernehmen mit den beteiligten Bundesminis~e­
rien betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Nach der gegenwartlgen Rechtslage dürfen Republik österreich eingereist sind ;owie Volks­
ausländische Arbeitnehmer nur beschäftigt wer-. deutsche, die nach dem 31. Dezember ,1951 aus 
den, wenn der Dienstgeber, . der sie beschäftigen' der Kriegsgefangenschaft nach' Osteheich ,eht­
will, für sie eine geschäftigungsgenehrriigung lassen werdeh, hinsichi:1ich der Ausübung einer 
durch das Arbeitsamt im Sinne der Verordnungunsdbständigen Besd1äfdgung, gleichgültig ob 
über ausländisc~e Arbeitnehmer vom 23. Jänner sie diese' in Betrieben der gewer'blicheri Wirt-
1933, Deutsd1esRGBl. I S. 26, erhalten hat. Die schaft oder in der. Land- und Forstwirtschaft 
volksdeutschen Fltchtlinge streben s~it langem die ausüben, den iriländischen'Dienstnehrriern gleich­
Gleichstellung· init denjnländisd1en Arbeitskräf- gestellt. Diese Per.sonen werden also ,'künftighin 
ten hinsichtlich der Arbeitsaufnahme an, d. h., ebenso' wie die inlä~disch.en Arbeitskräfte ohne 
daß sie ohne Beschäftigungsgenehmigung der besondere Bewillig'ul)g,desArbeitsamtes beschäf~ 
Arbeitsämter, eine, Arbeit aufnehmen können. tigt werden können, sind ,ßomit den öst~rreicl1i-. 
Durch Verwaltungsanordnung, die sich auf die schen, Arbeitskräften hinsichtlich der Ausübung 
Bestimmungen des § 32 der genannten Verord-" einer unselbständigen Bescbäftigl,lng im ange,­
nung .stützt, wurde dem Wunsche der volks- meinen gleichgestellt. Soweit \lllerdings ,JÜr., die 
geutschen. Flüchtlinge insoweit Rechnung ge-, Ausübung bestimmter .. 13erufeineinzelne1)Ge.l. 
tragen, als ,verfügt wurde, daß Volksdeutsche, setzen, wie~um Beispiel im Arztegesetz, BGBL 
~()~e;t sie vo~, dem 31,. Dezember 19~1 nach Nl'.92/1949,Apothekenge~etz,: RGBL, Nr. 5/ 
österreich gekommen sind, mit sofortiger Wirk- 1907, pentistengesetz, J}GBLNt. 90;'1949, Heb­
samkeit von der Anwendung der Verordnung. ammengesetz, ,BGB!, ,Nr. ,;2J4/192~, und Kran~ 
über ausländische Arbeitnehmer, ausgenommen, kenpflegegesetz, BGBl. Nr. 93/1949; Sön,dervon 
sind' und demnach für' 'ihre Beschäftigung eine schriften enthalten sind, werden diese durch das 
Beschäftigungsgenehmigung nicht niehr erforder- vorliegende Gesettnicht'berüptt; , 
lieh ist. Die Ausri'ahltie erstrc'ckt" sich, auch: auf . '. '. ". .', r 

volksdeutsche ·Flüchtlin~eidie 'nach diesem Zeit~ 
punkt aus der .Kriegsgefangenschafi: nach öster-, 
reich entlassen werden. ' 

Nunmehr haben die' V6Iksdeutsd1en'deri. 
Wunsch vorgebracht, die bisher hi'nsichtlich' der 
Aufnahme einer Beschä.ftigung durch Verwal" 
tungsanordnungen des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung gewährten Erleichterungen 
auch gesetzlich zu fundieren. Der vorliegende 
Gesetzentwurf trägt diesem Begehren Rechnung., 

Durch ihn werden Volksdeutsche, die spä­
testens am 31. Dezember 1951 in das Gebiet der 

Diebescindere Regelung des § 2 für die Völks­
deutscheri, ,die in der Land-und Forstwirtschaft 
beschäftigt sind, ist'deshalb':erforderliCh;vfeil 
gemäß Artikel 12 Absatz 1 Ziffer 4 des Bundeß~ 
Verfassungsgesetzes inder Fassung' v~n 1929 in 
der Ange1egenheifdes ArbeiterreChtes söwiedes 
Arbeiter- und Angestelltenschutzes; soweitessidi 
um land- und forstwirtschaftliehe Arbeiter und 
Angestellte handelt, nur die Gesetzgebung über 
die Grundsätze Bundessache ist, während die Er­
lassung von Äusführungsgesetzen und die Voll­
ziehung den einzelnen Ländern obliegt. 
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